
  

ANHANG 1 ZUM WASSERREGLEMENT 
 

 

Tarifordnung 2012 der Wasserversorgung     

Gemäss § 26 i.V. mit § 40 des Wasserreglements erlässt die Gemeindeversammlung vom 
14. Dezember 2011 nachstehende Tarifordnung für das Jahr 2012: 

 

1. Einmalige Beiträge 

 

1.1 Erschliessungsbeitrag Fr. 8.-- pro m2 Grundstücksfläche 

1.2 Anschlussbeiträge für Neubauten 2,5 % vom Brandversicherungswert 

1.2 Anschlussbeiträge für Um- und 2,5 % vom Mehrwert des Brandver- 

 Erweiterungsbauten    sicherungswert 

1.3 Bauwasser Fr. 100.-- pro Einfamilienhaus 

   Fr. 300.-- pro  Mehrfamilienhaus,   
                Industrie- und Gewerbebauten 

1.4 Bewilligungsgebühr inkl. Fr. 300.-- pro Anschlussgesuch mit 

 Installationskontrolle    einem Anschluss 

   Fr.  200.-- je weiteren Anschluss 

1.5 Nachkontrolle der Fr. 150.-- pro Anschluss 

 Installationskontrolle 

 

2. Jährliche Gebühr 

 

2.1 Grundgebühr Fr. 24.-- pro Wohnungs- bzw. 

      Betriebseinheit 

2.2 Wasserbezugsgebühr Fr. -.80 pro m3 Wasserbezug 

2.3 Wasserzählermiete Fr. 24.-- pro Zähler 

   Fr. 120.-- pro Spezialzähler 

3. Einmalige Gebühr 

 

3.1 Vorübergehender Wasserbezug Fr. -.80  pro m3 Wasserbezug 

3.2 Installation Wassermesser Fr. 20.-- pauschal 

 

4. Sondergebühren 

 

4.1 Industriebedarf nach speziellem Vertrag 

4.2 Spitzenbezug nach speziellem Vertrag 

4.3 Sprinkleranlagen nach speziellem Vertrag 

4.4 Landwirtschaft nach speziellem Vertrag 

 

Alle Beiträge und Gebühren zzgl. Mehrwertsteuer (MwSt.) 2,5 % ausgenommen 1.1 und 1.4 

 


